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Slrt. 31, lit. e. (Serfitguttgen iiber Slugübung bon Jganbel
unb ©efoerben, iiber 23efteuerung beg ©etoetbebeiriebeS unb

* iiber bie Semtßung ber Straßen. ®iefe SSerfiigungen biirfen
bie ©etoerbefreibeit nur infotoeit befcßränfen, a(g e§ bepufg
33efätnpfung unfoliben ©efäiäftSgebabreng u. llnterbrMung
offenbarer äRißbräucße nötig erfdjeint, reff), bag int Slrt. 34ter
borgefebene eibgenöffifc§e ©etoerbegefeß augbriicEltcb borfiebt.

Slrt. 34 ter: ®er 23unb ift befugt, auf bent ©ebiete
beg ©etoerbetoefeng unb beg §anbelg gefeßltcße SSorfcpriften
aufjufteHen.

2Bbt, ben 27. gebruar 1898.
8u Jganben beg leitenben Slugfdjußeg beg

©cbtoeijerifdjen ©etoerbebereing, atg Slntoort auf bie ttn
©djreiben born 11. Januar an ttng fpegieß geridjteten

6 gragen.
®ie angefragten ©eftionen:

Santonater ©etoerbeberbanb ©t. ©alien.
Santonater ©etnerbeberbanb SlppengeH 2l.=3tb.
®f)urgaMfd)er ©etnerbeberbanb.
(ganbmerfs» unb ©etuerbeberein SBintertbur.

3Wan tooUte, fo fiitjrt £err SEBtlb auS, mtt ber Oagung
in SCßtjI riidjt etwa einen ©onberbunb btlben, fonbern bie
bort üertretenen ©eftionen haben fidj ungefud^t in ber iiber®

einftimmenben ßßeinung gefunben, baß ber bon ber Sereins*
leitung borgefcßlagene SZßeg nicht gum gewollten 8'ele fiiöre.
SDiefe SDîeinung ftüßt ß<ß auf ©rfahrungen, bie in ber Oft»
fcßweig fpegieß in ber @ticferei=3nbuftrie wäßrenb 10 Sahren
gemacht toorben finb. EDtan risîiert in ben SSerbänben bie

Sluffteflung bon aßgubielen etnfcßränfenben SSeftimmungen,
bie bon felbft aßmäßlig unb naturgemäß ©ingang erhalten
unb bie SSewegungSfretßeit ber SSerufSangeßörigen felbft
beeinträchtigen. S33a8 man bei ber ©ntfteßung eines ®efeß:8
nicht miß unb ntdjt borauSfieht, tann nach beffen Sntraft»
treten infolge ber Serhältniffe ©ingang erhalten: bie SSerufS»

berbänbe Werben bagu fommen, bie Sage ihrer Singehörigen
burih bcEatorifd&e Maßregeln gu einer unangenehmen gu
machen. SEBte groß bie ©efaßr ift, baß baS heut« 2Sor®

gefchlagene bieten morgen nicht mehr genügen wirb, geigt
fcßon ber Slntrag ber ©eftion Obun, welcher bereits weiter
gehen WiH unb bem unbebingten Obligatorium ber SSerbänbe

ruft, ein Slntrag, welcher bom ©ianbpunft ber Slnhänger
ber SSerufSgencffenfcßaften aus burcßauS logifch ift, ba bon
benfelben baS bom ©entratborftanb borgefchlagene „fatultatibe
Obligatorium" mit bieten ©rünben als eine Halbheit be»

geidhnet werben fann. Oie fftetifion ber SSunbeSberfaffnng
im ©tnne ber Slntrag« beS oftfdhweigerifdhen ©ewerbetageS
entprtcßt aber ber. ©rfahrungen unb genügt ber Situation.

©ortfeßung folgt.)

!8ert)anböiuefett.
©ißtoeijer. 3ngenieur= unb Slrchiteftenberein. Unter

bem S3orßß beS föerm ©tabtbaumeifter ®eifer aus Strich
tourbe legten ©onntag im fjotel „Sßftftern" in SBern bie

SlBgeorbnetenberfammlung beS fcßwetgerifchen Sngenieur»
unb SlrcßtteftenbereinS abgehalten. Slnwefenb toaren etwa
50 Sßann. Oie SSerhanblungen betrafen teils rein tedjnifcpe

fragen, teils SSeretnSgefdhäfte. SSon leßtern nennen wir
bie SSefteßung beS Komitees für bie SaljreSberfammlung tn
SEBinterihur. Stach ben SSerhanblungen unb bem gemeinfamen
fßtittagSmahle würben SfornhauSbrücfe unb SßarlamentS»
gebäube einer eingehenben Seßcßtigung untergogen.

Oer fUlethaniler-SBerein Sürtiß befpradh in einer SSer»

fammlung bie grage ber ®rünbung einer gweiten IDtechanifer»

Sehrwerfftätte. Oer fReferent, §err Sßrof. SfSernet, legte
bie ®rünbe bar, bie für bte ©rrichtung einer SehrWerlftätte
fprechen, inbem er hirtoeift, Wie burdh bte ®rünbung ähnlicher
Snftltute in Oeutfcßlanb unb granfreicß bie ehemals unüber»
treffliche ©(ßtoetgerifcße fßrägifionS« unb getnmecßanif über»

ftügelt würbe unb biefe ©dhulen heute Sßerfführer unb SSe»

trtebsleiter nach aßen ©egenben fenben. Ourcß bie ©rrichtung
eigener Sehrwerfftätte« in ber ©tabt 3üri<h müffen wir biefeS
©ewerbe wieber heben unb unferen früheren SRang wieber
gurüdEgugewinnen fueßen. SSerfcßtebene Arbeiter ertlären fleh
aber gegen bie ©rrichtung einer Sehrwerfftätte, Weil bann

bie SehrlingSgüdhterei noch mehr in glor fäme, als eS jeßt
burch bie EDteifier ber gaß ift. Oaburch toerbe bie äonfurrmg
noch flrößer unb bie ohnehin ntebrigen Söhne noch mehr
gebrüdtt. ©chließlich ergab bie OiSfuffion, baß bie Sßehrgahl
ber Slntoefenben mit ber ©rrichtung einer Sehrwerfftätte nicht
etnberftanben ift.

Sur (Entlüftung ber 5tßortantogen.
Oie meiften unferer geehrten Sefcr

Werben ben Sofm'fcßen ©chornfteinauf«
faß als borgüglicßeS ßftiitel gur S9e»

I \JL> feitigung ber ßtaucßbeläftigung fennen
unb führen. Sielen bürfte aber noch

nicht befannt fein, baß ber erwähnte
Stuffaß fiep ebenfo gut gur SSefeitigung
ber Ounftbeläftigung eignet. SBir
machen gerabe jfeßt hierauf aufmerffam,
weil im ©ommer fpegieß ber üßtangel
an guten SlbortbentilationSanlageu be»

merfbar wirb.
SEBenn auch bie mobernen ©lofet»

bedien mit ©eruchberfchlüffen unb mit
SSßafferfpütung feljr gute Oienfte leiften,
fo fönnen btefelben ben ©eruch bodh

nicht boßftänbig befeitigen, unb ift ba»

her eine ficher wirfenbe SSentilation
immer noch erforberltdfj. 3ft bie SSen»

tilation aber nidßt gang regelrecht an*
gelegt, fo bermag ße nicht baS gu leiften
was fie leiften foß unb berfefßt fomit
ihren 3®ecf boßftänbig.

@S gibt nun berßhiebene fompligierte
mafchtneße SSentilationScpparate, bie wohl ihren 3®r<ï er*

füßen, aber ihres hohen SoftenpunfteS unb ihrer erforberlictjen
SSetrtebSfraft wegen nicht für aßgemeine Slnwenbung empfohlen
werben fönnen. Oie einfachfte unb baljer auch bie btßtgfte
Sftohrabteitung erfüßt bagegen ihren 3®ecf boßfommen, wenn
fie ridßtig angelegt toirb. Oie eingige ©chwierigfeit foldper
fftohroentilation liegt nur in ber richtigen Unterbringung ber

fftohre. fßian muß eS boßfommen bermeiben, ben Slbortraum,
in bem fich ber SJienfdj befiabet, ber SJentilatton berartta an»

gufchließen, baß bie abgugiepmben Oünfte biefen ßtaum
paffieren müffen, was überaß ba gefdpieht, Wo ber ßtaum
gleich einem SBohnraume bentiliert wirb. Oie bielen SSen»

titationSfhfteme, Welche befannt finb, fagen fdpon, baß htcr
oft 3toißtn8§Probleme, bie bon einanber abhängen unb unter
3uhilfenahme medhanifdher ©inrichtungen gu löfen finb, bor»

liegen. OaS ©hftem ber Sßulfion ober beS gorcierenS, wo»
bet bie fdhledpte Suft burch ©inbtafen frifßier Suft berbrängt
wirb, unb baS SlfpirationS» ober ©augfhftem, bei bem bie
oerborbene Suft mittels SSentilationSmechaniSmuS aus bem

gu entlüftenben Staunte abgefangt wirb, fommen hier in
SSetradjt. SSetbe ©hfteme erfcheinen in ber obenftehenben

©ftgge fombintert. 3ch bradhte auf bem Slbfaßrohr gunächft
ben Sohn'f^en grifcßluftgufübrungSauffaß an. Oerfelbe leitet
bie Suft in baS 3tohr htnet«, bie nach unten brängt, woburdh
baS SluSftrömen ber ©afe aus ben Slbortöffnnngen gehinbert
wirb, ©in Slbort foß unbebingt geruchlos fein. OaS Ounft»
ableitungSrohr bagegen ift mit bem befannten 3ohn'fchen
Ounftabfauger, bem feit langem bewährten ©dfjomftetnauffaß
ber girma 3- ä. 3 o h n, © r f u r t (X.) gefrönt. Ote fdfäb»

liehen ©afe werben hierbureß bermittelft biefeS StohreS inS

grete abgeführt. Oie SEßirfungSWeife erweift fich als praftifcß,
aueß ßnb bie Slborte gugfrei. Oie Soften finb unerheblich.
Störungen haben nicht ftattgefunben.

©inb SlbgugSroßre bon mehreren Aborten naeß bem Oacß

gu führen, fo ift eine SSereinigung berfelben nicht gu empfehlen,
fonbern jebe Seitung felbftänbig gu boßenben. ©elbftoerftänblich
müffen bte Stohre über baS Oacß fo ßodh hinausgeführt
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Art. 31. lit. s. Verfügungen über Ausübung von Handel
und Gewerben, über Besteuerung des Gewerbebetriebes und

« über die Benutzung der Straßen. Diese Verfügungen dürfen
die Gewerbefreiheit nur insoweit beschränken, als es behufs
Bekämpfung unsoliden Geschäftsgebahrens u. Unterdrückung
offenbarer Mißbräuche nötig erscheint, resp, das im Art. 34ter
vorgesehene eidgenössische Gewerhegesetz ausdrücklich vorsieht.

Art. 34 ter: Der Bund ist befugt, auf dem Gebiete
des Gewerbewesens und des Handels gesetzliche Vorschriften
aufzustellen.

Whl. den 27. Februar 1898.
Zu Handen des leitenden Ausschußes des

Schweizerischen Gewerbevereins, als Antwort auf die im
Schreiben vom 11. Januar an uns speziell gerichteten

6 Fragen.
Die angefragten Sektionen:

Kantonaler Gewerbeverband St. Gallen.
Kantonaler Gewerbeverband Appenzell A.-Rh.
Thurgauischer Gewerbeverband.
Handwerks- und Gewerbeverein Winterthur.

Man wollte, so führt Herr Wild aus, mit der Tagung
in Wyl nicht etwa einen Sonderbund bilden, sondern die
dort vertretenen Sektionen haben sich ungesncht in der über-
einstimmenden Meinung gesunden, daß der von der Vereins-
leitung vorgeschlagene Weg nicht zum gewallten Ziele führe.
Diese Meinung stützt sich auf Erfahrungen, die in der Ost-
schweiz speziell in der Stickerei-Industrie während Iv Jahren
gemacht worden sind. Man riskiert in den Verbänden die

Aufstellung von allzuvielen einschränkenden Bestimmungen,
die von selbst allmählig und naturgemäß Eingang erhalten
und die Bewegungsfreiheit der Berufsangehörigen selbst

beeinträchtigen. Was man bei der Entstehung eines Gesetzes

nicht will und nicht voraussteht, kann nach dessen Jnkraft-
treten infolge der Verhältnisse Eingang erhalten: die Berufs-
verbände werden dazu kommen, die Lage ihrer Angehörigen
durch vexatorische Maßregeln zu einer unangenehmen zu
machen. Wie groß die Gefahr ist, daß das heute Vor-
geschlagene vielen morgen nicht mehr genügen wird, zeigt
schon der Antrag der Sektion Thun, welcher bereits weiter
gehen will und dem unbedingten Obltgatorium der Verbände

ruft, ein Antrag, welcher vom Standpunkt der Anhänger
der Berufsgenossenschaften aus durchaus logisch ist, da von
denselben das vom Centralvorstand vorgeschlagene „fakultative
Obltgatorium" mit vielen Gründen als eine Halbheit be-

zeichnet werden kann. Die Revision der Bundesverfassung
im Sinne der Anträge des ostschweizerischen Gewerbetages
entpricht aber den Erfahrungen und genügt der Situation.

(Fortsetzung folgt.)

Verbandswesen.
Schweizer. Ingenieur- und Architektenverein. Unter

dem Vorfitz des Herrn Stadtbaumeister Geiser aus Zürich
wurde letzten Sonntag im Hotel „Pfistern" in Bern die

Abgeordnetenversammlung des schweizerischen Ingenieur-
und Archilektenvereins abgehalten. Anwesend waren etwa
50 Mann. Die Verhandlungen betrafen teils rein technische

Fragen, teils Vereinsgeschäfte. Von letztem nennen wir
die Bestellung des Komitees für die Jahresversammlung in
Winterthur. Nach den Verhandlungen und dem gemeinsamen

Mittagsmahle wurden Kornhausbrücke und Parlaments-
gebäude einer eingehenden Besichtigung unterzogen.

Der Mechaniker-Verein Zürich besprach in einer Ver-
sammlung die Frage der Gründung einer zweiten Mechaniker-
Lehrwerkstätte. Der Referent, Herr Prof. Pernet, legte
die Gründe dar, die für die Errichtung einer Lehrwerkstätte
sprechen, indem er hinweist, wie durch die Gründung ähnlicher
Institute in Deutschland und Frankreich die ehemals unüber-
treffliche Schweizerische Präzifions- und Feinmechanik über-
flügelt wurde und diese Schulen heute Werkführer und Be-
triebsleiter nach allen Gegenden senden. Durch die Errichtung
eigener Lehrwerkstätten in der Stadt Zürich müssen wir dieses
Gewerbe wieder heben und unseren früheren Rang wieder
zurückzugewinnen suchen. Verschiedene Arbeiter erklären sich

aber gegen die Errichtung einer Lehrwerkstätte, weil dann

die Lehrlingszüchterei noch mehr in Flor käme, als es jetzt
durch die Meister der Fall ist. Dadurch werde die Konkurrrnz
noch größer und die ohnehin niedrigen Löhne noch mehr
gedrückt. Schließlich ergab die Diskussion, daß die Mehrzahl
der Anwesenden mit der Errichtung einer Lehrwerkstätte nicht
einverstanden ist.

Zur Entlüftung der Abortanlagen.
Die meisten unserer geehrten Leser

werden den John'schen Schornsteinauf-
satz als vorzügliches Mittel zur Be-

H seitigung der Rauchbelästigung kennen
und führen. Vielen dürfte aber noch

nicht bekannt sein, daß der erwähnte
Aufsatz sich ebenso gut zur Beseitigung
der Dunstbelästigung eignet. Wir
machen gerade jetzt hierauf aufmerksam,
weil im Sommer speziell der Mangel
an guten Abortventilationsanlageu be-

merkbar wird.
Wenn auch die modernen Closet-

decken mit Geruchverschlüssen und mit
Wasserspülung sehr gute Dienste leisten,
so können dieselben den Geruch doch

nicht vollständig beseitigen, und ist da-
her eine sicher wirkende Ventilation
immer noch erforderlich. Ist die Ven-
tilation aber nicht ganz regelrecht an-
gelegt, so vermag sie nicht das zu leisten
was sie leisten soll und verfehlt somit
ihren Zweck vollständig.

Es gibt nun verschiedene komplizierte
maschinelle Ventilationsopparate, die wohl ihren Zweck er-

füllen, aber ihres hohen Kostenpunktes und ihrer erforderlichen
Betriebskraft wegen nicht für allgemeine Anwendung empfohlen
werden können. Die einfachste und daher auch die billigste
Rohrableitung erfüllt dagegen ihren Zweck vollkommen, wenn
sie richtig angelegt wird. Die einzige Schwierigkeit solcher

Rohrventilation liegt nur in der richtigen Unterbringung der

Rohre. Man muß es vollkommen vermeiden, den Abortraum,
in dem sich der Mensch befindet, der Ventilation derartig an-
zuschließen, daß die abzuziehenden Dünste diesen Raum
passieren müssen, was überall da geschieht, wo der Raum
gleich einem Wohnraume ventiliert wird. Die vielen Ven-
tilationssysteme, welche bekannt sind, sagen schon, daß hier
oft Zwillingsprobleme, die von einander abhängen und unter
Zuhilfenahme mechanischer Einrichtungen zu lösen sind, vor-
liegen. Das System der Pulsion oder des Forcierens, wo-
bet die schlechte Luft durch Etnblasen frischer Luft verdrängt
wird, und das Aspirations- oder Saugsystem, bei dem die
verdorbene Luft mittels Ventilationsmechanismus aus dem

zu entlüftenden Raume abgesaugt wird, kommen hier in
Betracht. Beide Systeme erscheinen in der obenstehenden

Skizze kombiniert. Ich brachte auf dem Abfallrohr zunächst
den John'schen Frischluftzuführungsaufsatz an. Derselbe leitet
die Luft in das Rohr hinein, die nach unten drängt, wodurch
das Ausströmen der Gase aus den Abortöffnungen gehindert
wird. Ein Abort soll unbedingt geruchlos sein. Das Dunst-
ableitungsrohr dagegen ist mit dem bekannten John'schen
Dunstabsauger, dem seit langem bewährten Schornsteinaufsatz
der Firma I. A. Io h n, Er f u rt (X.) gekrönt. Die schäd-

lichen Gase werden hierdurch vermittelst dieses Rohres ins
Freie abgeführt. Die Wirkungsweise erweist sich als praktisch,
auch find die Aborte zugfrei. Die Kosten find unerheblich.
Störungen haben nicht stattgefunden.

Sind Abzugsrohre von mehreren Aborten nach dem Dach

zu führen, so ist eine Vereinigung derselben nicht zu empfehlen,
sondern jede Leitung selbständig zu vollenden. Selbstverständlich
müssen die Rohre über das Dach so hoch hinausgeführt
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«erben, baff fie unter beut SBtnbe liegen, alfo fo bodj,
als bte benachbarten ©chontfieine ftnb. 3Bo eS fich um
Sßerbefferung älterer Einlagen £>anbelt, bietet baS anbringen
ber obigen 8fpparate ben getoiinfdjten ©rfolg.

«rfieitë> ttttb SieferwtgMfertrapugeu.
(StmtIi(be DriginaI«3Ritteitungen.) Nachdruck yerDoien

Sie © r b », © t r a fj e n » unb SanaltfationS»
arbeiten für ben grtebhof fEorbbetm 3ört<h
unb bie SorreftionSarbetten ber goßiter- unb fEeumünfter»
ftrafje : an bie girma ©djenfel u. Suen in 3ürtdj III.

SlfpIertDeiterung 2BpI. Sie @tein|auerarbeiten
an : ©ebrüber Dertlp, Saumetfter, ©t. ©aEen ; SBernïjarbS»

grutter u. ©pper, fftorfdpadp ; a3ifdjof=Sietri<b, ©tetnhauer»
«elfter, fftorfcpacp ; Sufc u. Särtocher, Söauunternebmer, ©taab ;
Safob Sobler, EEarmorifi, SBaittopl; 3. ©git, SBtlbpauer,
SBpl. SMe Sadjbecferarbeiten an: 1. SEännerfelte, 3- ©tills
Ijart, Sbadbbeeïer, S33pl; 2. grauenfeite, ißaul SBeber, Sadj»
beifer, 2Bt)t.

Sftenobation ber S i r dj e g I a a dj. Ste SDÎaurer»

unb ©tpferarbeiten an p. Sarrer in Slnbelftngen, bie Serrajp»
arbeit an Dbortco in 3«rtd& ; bte Simnerarbeit an 3lmmer®
meifter 3- gebe in S9erg a. 3. ; bie ©djreinerarbeit teils an
Seller u. äEüEer in SBüiflingen, teils an 3- ®raf in Sftafz ;
bte EEalerarbett teils an EEörifofer in grauenfelb, teils an
®. ©(buler in SSoIfen.

SQSafferoerforgung t n p a u p t to e i I an ©nggen»
bübl u. ÜEüEer in 3üridj.

33 a u ber ©alcium»©arbibfabrif in 3^ p u f t S

an Suont u. ©o. in ©bue-

Serfdjiebeneê.
IBaumefen in 3ürid)> ®aS projezierte ®ef<päftS=

bauS ber Unfall»erfidfteruug 3ürt<b am SEptljen»

quat fommt als fretftebenber S3au in grauem ©cnbftetn
vis-à-vis bemjentgen ber ißentenanftalt p fteben. Ser 33er»

toaltungSrat but unter brei airdptteften eine SJManfonfurtens

eröffnet. Sflädbft biefem 33au wirb bie 3Si11a ©onber»
e g g e r erfteben, toäbrenb bas projezierte en gltfdpe Jpotel,
p bem perr Slrdptteft ©tabler ben Sßlan ausarbeitet, weiter

btnauS am 3E0tbenquai liegen toirb. Sa waprfdpeinlidp aEe

brei impofanten SBauwerfe nrnb biefen perbfi funbamenttert
«erben, bürfte uns bie uädjfie Söaufatfon am EEbtbenguai

regeS Seben brtngen.

— SaS äöalbbauS gum Selber foE burdp einen

©aalanbau üergröfjert «erben, ba bie je|tgen jEäumlidjfeiten
Bei größeren Slnläfsen nidpt mebr genügen.

— 211S abjunft beS ©tabtingenieurS «urbe

pr. § il garb gewählt, ber brüben in 9lmerifa an einer ber

brei Sßactficltnten bie 23rü<ien umbaute unb fiep mannigfache

Senntniffe üerfdpafft bat.
$on ben bei ber Sßlanlonlurrenä für einen SEeubau be§

„SrabtfdimtebJi" in 3ürt£b eingegangenen unb prämierten

©ntwürfen gelangt feiner pr auSfübrung, ba fie ben bortigen
SSerbältniffen noeb ntept rieptig angepaßt finb. @8 wirb ein

SfrdjiteZ beauftragt, unter teilmeifer Jöennbung ber einge»

gangenen ©nttoürfe ein befinitiDeS IßrojeZ aufarbeiten,
toobet BefonberS ber pradttooEe ©arten ben anftojjenben
SEäumlidjfeiten in richtiger SBeife angepafjt «erben foE. 3«
ettta brei bis oier 2Bo<ben wirb baS befinitiPe SfkojeZ Por»

liegen.
SBerner ©taatëardjib. S)a3 SjSoftulat ber ©taatswirt»

fdjaftSfommtffion betr. neue ardjtoe liegt bei ber SHegterung

in a3eratung. Ser DîegterungSrai bat bie SireZion ber

ginangen unb ber Sauten beauftragt, tbm SSorfcpläge über
ben 33au eines neuen ardjiüS ober ben anfanf eines paufeS

p biefem 3®r& borplegen. SaS ©taatSardjio bat feine

SBünfcbe betr. Sßlap geäußert.

Saumefen in Sutern. Ser auf ben 14. auguft an»
gefegten SSerfammlnng ber DrtSbürgergemeinbe Wirb eine

SSorlage betreffenb SßargeEterung unb Siqutbation ber ©äll»
matte gemacht.

pr. SßilaiuSbabnbtreZor Robert Söinfler bat einen ißar»
geEterungSplan ausgearbeitet, ber nacb anficht beS DrtS»
bürgerrateS eine rattoneEe Ueberbauung ber ©ältmatte er»

mögliept unb auch in öfonomtfeber aSegtebung ben ortsbürger»
liepen 3ntereffen enifpriebt.

gür bie ©älimatte wirb ber gefcploffenen töanmeife ber

aJorpg gegeben. aîorauSflcbtlicb wirb baS neue Onartier
infolge fetner DerbältntSmäfjfgen Sîube weniger 33îagagin-,
als bielmebr beliebte SBobnlage «erben, auch für ®ef<päfte
ohne ©djaufenfter, Söureaup aUer art :c. Wtro eS Wegen ber

3îâbe bon Sßoft, a3abnbof unb ©cpifflänben febr paffenb
fein. Ser DrtSbürgerrat reebnet baher barauf, bafe ber „gute
SDHttelftanb" bie bier p erfteEenben ®ebäube bePöifern «erbe.

2Jitt 9tücffi<bt hierauf wirb oorgefcplagen, im SfSringtp nur
3«ei», bötbfienS fcreiftöcflge a&obnbäufer mit aBobnparterre
ober 3Kagasinen aufpfübren, tu ber Élieitiung, ba| baburdj
bie fftentaZilität, Bej«. ber SBert beS S3obenS nicht gtfepmälert
«erbe, inbem bie Dualität ber aBobnungeu ben àuSfaE tn ber

Duantität erfefcen wirb. 3®®erbin foE — um bte ßiqutbaton
nicht ungünftig p beeinftuffen — an btefer iöebtnguug ni(pt
ftrtfte feftgehalten «erben ; eS foE Btelmeljr, fofern ein ganzer
aîautlocf auf einmal Derfauft Wirb, bem Säufer auf fetn
aSerlangen geftattet fetn, gegen entfprecheube EKehrphlung
Zahlung brei», bes«. Pterfiöcftge 0auten p errichten.

Saut ber ©dpfcungSiabeEe für pte einzelnen öanparpEen
foEen bie fteben a3aublöcfe mit einem Sotalinhalt bon 25,914
Duabratmeter pfammen mtnbeftenS 498,152 gr. gelten.

tjjerr 3ngenteur fftobert 333infler fpridjt fleh in feinem
SSerihte pm SParjeEierungSpIan auch über bte aSerwertung
beS ©älihubelS ans. • SaS bortige Serrain eignet fi<h für
bie anläge eines SBillenquartterS Bospgltcfj. ©S fiepen bort
etwa 13,500 Duabratmeter Sanb pr aSerfügung. @S fönnte
auh „burch anläge einer ©treffe, «eiche in goitfepUKg ber

©äliftrajje nach ber §öbe unb, birr ftetS bem SBalbranb
folgenb, bis jur anftalt ©onnenberg führen toürbe, ein
prächtiges ©elänbe für ben SiEenbau crfeploffen unb gleich»

Zeitig eine neue ©öbenptomenabe gefepeffen werben, bte pm
©d)ö.ft.-n geboren bürfte, «aS Sutern ©inbetmifeben unb
uub gremben bietet".

ßirtbenbau 3u0* SEacbbem bie ^trebenbaufommiffion
bem Sirebenrat als teepnifepe Berater bte SantonStngeuteur
23ecfer unb a. SantouSrat ©tocflin beigegeben, bat ber fo
beiftärZe Sirheurat am lebten SonnerStag mit pru. arcpiteCt
EEofer einen 3Sertrag abgefcploffen, laut «elebera pr. EEofer
fämtlicpe archtteZenarbeiten für bte neue Strebe übernimmt.
@r erhält biefür eine aSaufcbalfumme bon 30,000 gr., bat
aber toäbrenb ber 5öaugett einen fiänbig fiep hier aufbaltenben
Saufübrer auf feine Soften p fteEen. Sie SSante foE am
1. 2Jiärz 1899 mit ber gunbamentierung begonnen unb fo
peförbert «erben, bafj fie im perbft 1900 unter Sacb fommt
unb bis fpäteftenS ©nbe auguft 1901 gängliep ooEenbet
fetn wirb.

Sie a3auien am Sanatorium in SEßalb geben ununter»
Bröthen oorwärtS, boep ift laut „aSolfSbl., 0. Sachtel" bis

pr aSoEenbuug noch oteleS p tbun. Ste ©.-Öffnung tfi
befanntlid) auf 1. DZober 1898 tn auSficbt genommen; ob
biefer Sermin wtrflidb eingehalten «erben fann, ift pr 3Mt
noih fraglich, aus bem S3an= Rapport, «eichen baS obge»
nannte 33Iatt eiftattet, erfepeu wir, bafe baS fant. Sungen»
fanatortum acetblen S8eleuchtung erhält.

©enfer $rematoriumëbau. SaS Somitee beS Seichen»
üerbrennungSüereinS in ®enf bat nach swetjäbrtgen ©tnbien
unb zahlreichen llnterbanblungen enbgülttg gngenteur Sfttcharb
©cpneiber aus SreSben mit ber ©rfteEung ber befinttiPen
auSfübrungSpläne etneS SrematortumS beauftragt. Ser 39au
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werden, daß sie nicht unter dem Winde liegen, also so hoch,
als die benachbarten Schornsteine sind. Wo es sich um
Verbesserung älterer Anlagen handelt, bietet das Anbringen
der obigen Apparate den gewünschten Erfolg.

Arbeit?« und Lieserungsübertragimgen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) àkàvà

Die Erd-, Straßen- und Kanalisations-
arbeiten für den Friedhof Nordheim Zürich
und die Korrektionsarbeiten der Zolliker- und Neumünster-
straße: an die Firma Schenkel u. Juen in Zürich III.

Asylerweiterung Wyl. Die Steinhauerarbeiten
an: Gebrüder Oertly, Baumeister, St. Gallen; Bernhards-
grütter u. Epper, Rorschach; Bischof-Dietrich, Steinhauer-
meister, Rorschach; Lutz u. Bärlocher. Bauunternehmer, Staad;
Jakob Kobler, Marmorist, Wattwyl; I. Egli, Bildhauer,
Wyl. Die Dachdeckerarbeiten an: 1. Männerseite, I. Still-
hart, Dachdecker, Wyl; 2. Frauenseite, Paul Weber, Dach-
decker, Wyl.

Renovation der Kirche Flaach. Die Maurer-
und Gipserarbeiten an H. Karrer in Andelfingen, die Terrazzo-
arbeit an Odorico in Zürich; die Zimmerarbeit an Zimmer-
meister I. Fehr in Berg a. I. ; die Schreinerarbeit teils an
Deller u. Müller in Wüiflingen, teils an I. Graf in Rafz;
die Malerarbeit teils an Mörikofer in Frauenfeld, teils an
G. Schuler in Vollen.

Wasserversorgung inHauptweil an Guggen-
bühl u. Müller in Zürich.

Bau der Calcium-Carbidfabrik in Thusis
an Kuoni u. Co. in Chur.

Verschiedenes.
Bauwesen in Zürich. Das projektierte Geschäfts-

Haus der Unfallversicherung Zürich am Mythen-
quai kommt als freistehender Bau in grauem Sandstein
vis-à-vis demjenigen der Rentenanstalt zu stehen. Der Ver-
waltungsrat hat unter drei Architekten eine Plankonkurrenz
eröffnet. Nächst diesem Bau wird die Villa Sonder-
eg ger erstehen, während das projektierte engltscheHotel,
zu dem Herr Architekt Studier den Plan ausarbeitet, weiter

hinaus am Mythenquai liegen wird. Da wahrscheinlich alle
drei imposanten Bauwerke noch diesen Herbst fundamentiert
werden, dürfte uns die nächste Bausaison am Mythenquai
reges Leben bringen.

— Das Waldhaus zum Dolder soll durch einen

Saalanbau vergrößert werden, da die jetzigen Räumlichkeiten
bei größeren Anläßen nicht mehr genügen.

— Als Adjunkt des Stadtingenieurs wurde

Hr. Hilgard gewählt, der drüben in Amerika an einer der

drei Paclficlinien die Brücken umbaute und sich mannigfache
Kenntnisse verschafft hat.

Von den bei der Plankonkurrenz für einen Neubau des

„Drahtschmiedli" in Zürich eivg-gangenen und prämierten

Entwürfen gelangt keiner zur Ausführung, da sie den dortigen
Verhältnissen noch nicht richtig angepaßt sind. Es wird ein

Architekt beauftragt, unter teilweiser Benutzung der einge-

gangenen Entwürfe ein definitives Projekt auszuarbeiten,
wobei besonders der prachtvolle Garten den anstoßenden

Räumlichkeiten in richtiger Weise angepaßt werden soll. In
etwa drei bis vier Wochen wird das definitive Projekt vor-
liegen.

Berner Staatsarchiv. Das Postulat der Staatswirt-
schaftskommission betr. neue Archive liegt bei der Regierung
in Beratung. Der Regierungsrat hat die Direktion der

Finanzen und der Bauten beauftragt, ihm Vorschläge über
den Bau eines neuen Archivs oder den Ankauf eines Hauses

zu diesem Zwecke vorzulegen. Das Staatsarchiv hat seine

Wünsche betr. Platz geäußert.

Bauwesen in Luzern. Der auf den 14. August an-
gesetzten Versammlung der Ortsbürgergemeinde wird eine

Vorlage betreffend Parzellierung und Liquidation der Säli-
matte gemacht.

Hr. Pilatusbahndirektor Robert Winkler hat einen Par-
zellierungsplan ausgearbeitet, der nach Ansicht des Orts-
bürgerrates eine rationelle Ueberbauung der Sälimatte er-
möglicht und auch in ökonomischer Beziehung den ortsbürger-
lichen Interessen entspricht.

Für die Sälimatte wird der geschlossenen Bauweise der

Vorzug gegeben. Voraussichtlich wird das neue Quartier
infolge seiner verhältnismäßigen Ruhe weniger Magazin-,
als vielmehr beliebte Wohnlage werden. Auch für Geschäfte
ohne Schaufenster, Bureaux aller Art zc. wire, es wegen der

Nähe von Post, Bahnhof und Schiffländen sehr passend

sein. Der Ortsbürgerrat rechnet daher darauf, daß der „gute
Mittelstand" die hier zu erstellenden Gebäude bevölkern werde.

Mit Rücksicht hierauf wird vorgeschlagen, im Prinzip nur
zwei-, höchstens dreistöckige Wohnhäuser mit Wohnparterre
oder Magazinen aufzuführen, in der Meinung, daß dadurch
die Rentabilität, bezw. der Wert des Bodens nicht geschmälert
werde, indem die Qualität der Wohnungen den Ausfall in der

Quantität ersetzen wird. Immerhin soll — um die Liquidaton
nicht ungünstig zu beeinflussen — an dieser Bedingung nicht
strikte festgehalten werden; es soll vielmehr, sofern ein ganzer
Baublock auf einmal verkauft wird, dem Käufer auf sein

Verlangen gestattet sein, gegen entsprechende Mehrzahlung
Zahlung drei-, bezw. vierstöckige Bauten zu errichten.

Laut der Schätzungstabelle für die einzelnen Bauparzellen
sollen die sieben Baublöcke mit einem Totalinhalt von 25,914
Quadratmeter zusammen mindestens 498,152 Fr. gelten.

Herr Ingenieur Robert Winkler spricht sich in seinem
Berichte zum Parzellierungsplan auch über die Verwertung
des Sälihubels aus. - Das dortige Terrain eignet sich für
die Anlage eines Villenquartiers vorzüglich. Es stehen dort
etwa 13,509 Quadratmeter Land zur Verfügung. Es könnte
auch „durch Anlage einer Stieße, welche in Fortsetzung der

Sälistraße nach der Höhe und, hier stets dem Waldrand
folgend, bis zur Anstalt Sonnenberg führen würde, ein
prächtiges Gelände für den Vtllenbau erschlossen und gleich-
zeitig eine neue Höhenpromenade geschaffen werden, die zum
Schönsten g-hören dürfte, was Luzern Einheimischen und
und Fremden bietet".

Kirchenbau Zug. Nachdem die Kirchenbaukommission
dem Kirchenrat als technische Berater die HH. Kantonsingeuieur
Becker und a. Kantonsrat Stocklin beigegeben, hat der so

verstärkte Kirchenrat am letzten Donnerstag mit Hrn. Architekt
Moser einen Vertrag abgeschlossen, laut welchem Hr. Moser
sämtliche Architektenarbeiten für die neue Kirche übernimmt.
Er erhält hiefür eine Pauschalsumme von 30,000 Fr., hat
aber während der Bauzeit einen ständig sich hier aufhaltenden
Bauführer auf seine Kosten zu stellen. Die Baute soll am
1. März 1899 mit der Fundamentierung begonnen und so

gefördert werden, daß sie im Herbst 1900 u-iter Dach kommt
und bis spätestens Ende August 1901 gänzlich vollendet
sein wird.

Die Bauten am Sanatorium in Wald gehen ununter-
brocken vorwärts, doch ist laut „Voiksbl.,v. Bachtel" bis
zur Vollendung noch vieles zu thun. Die Eröffnung ist
bekanntlich auf I.Oktober 1898 in Aussicht genommen; ob
dieser Termin wirklich eingehalten werden kann, ist zur Zeit
noch fraglich. Aus dem Bau-Rapport, welchen das obge-
nannte Blatt erstattet, ersehen wir, daß das kaut. Lungen-
sanatorium Acetylen-Beleuchtung erhält.

Genfer Krematoriumsbau. Das Komitee des Leichen-
Verbrennungsvereins in Genf hat nach zweijährigen Studien
und zahlreichen Unterhandlungen endgültig Ingenieur Richard
Schneider aus Dresden mit der Erstellung der definitiven
Ausführungspläne eines Krematoriums beauftragt. Der Bau


	Zur Entlüftung der Abortanlagen

